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Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  
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An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler*in-
nen der LVR-Johanniterschule Duisburg 

  07.05.2020 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

mit meinem heutigen Elternbrief möchte ich Sie erneut über einige aktuelle Regelun-

gen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie informieren. 

 

Das Ministerium für Schule und Bildung NRW (MSB) sieht mit seinem Erlass vom 

07.05.2020 ab Montag, den 11.05.2020 eine Wiederöffnung der Schulen in einem 

rollierenden Verfahren vor. 

 

Bis zum Beginn der Sommerferien am 27.06.2020 werden neben dem Abschlussjahr-

gang 10 tageweise rollierend ALLE Klassen unserer Schule wieder vor Ort in der 

Schule unterrichtet. Pro Wochentag darf nur je eine Klasse der Primarstufe und Se-

kundarstufe I plus Abschlussjahrgang 10 und Notbetreuungsgruppe in der Schule an-

wesend sein. Es werden sich also Phasen von Präsenzunterricht und Distanzunterricht 

abwechseln. 

 

Über die Klassenleitungen Ihrer Kinder erhalten Sie hierüber zeitnah genaue Infor-

mationen mit einem für Ihre Kinder tageweise gültigen Stundenplan.  

 

Zugleich möchte ich Sie darauf hinweisen, dass im Schulgebäude und auf dem Schul-

gelände unserer Schule ab sofort eine Maskenpflicht und das Einhalten eines Min-

destabstandes von 1,5 Metern gilt. Bitte besprechen Sie dies mit Ihren Kindern. 

Sollte das Tragen der Schutzmaske Ihrem Kind aus medizinischen Gründen nicht 

möglich sein, bitte ich durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung um entspre-

chende Information unseres Sekretariats. Das Tragen der Schutzmaske ist auch im 

Schülerspezialverkehr (Taxi) verpflichtend.  

 

Die Einhaltung allgemeiner Hygieneregeln ist für die Wiedereröffnung der Schulen 

unerlässlich. Beim Betreten des Schulgebäudes desinfizieren sich Ihre Kinder unter 

Aufsicht einer Lehrperson die Hände und gehen erst dann zum Klassenraum. Dort 

waschen Sie sich die Hände und setzen sich an die namentlich gekennzeichneten 
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Schülertische. Das Herumlaufen im Klassenraum ist nur unter Einhaltung des Min-

destabstandes erlaubt. Die Pausen verbringen die einzelnen Klassen zeitlich versetzt. 

 

Sollte Ihr Kind eine coronarelevante Vorerkrankung (z.B. Asthma, Diabetes 

Mellitus, etc.) haben, entscheiden Sie bitte – ggf. nach ärztlicher Rücksprache – ob 

auf Grund der Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung für Ihr Kind durch den 

Schulbesucht entstehen könnte und teilen dies unserem Sekretariat schriftlich mit. 

Wenn eine solche Gefährdung besteht, wird Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreit 

und mit Unterrichtsmaterialien für den Distanzunterricht versorgt. 

 

Sollte es in Ihrer Familie eine coronarelevante Vorerkrankung bei Angehörigen, 

die im gleichen Haushalt leben geben, kann eine Beurlaubung durch die Schulleitung 

erfolgen. Hierzu legen Sie bitte eine entsprechende ärztliche Bescheinigung des be-

treffenden Angehörigen vor, die Aufschluss über die coronarelevante Vorerkrankung 

gibt. Auch in diesem Fall wird mit Unterrichtsmaterialien für den Distanzunterricht 

versorgt. 

 

Die Klassenlehrer*innen und Fachlehrer*innen versorgen Ihre Kinder für die Phasen 

des Distanzunterrichts mit Unterrichtsmaterial auf analogem und/oder digita-

lem Wege. Bei Nachfragen hierzu wenden Sie sich bitte direkt an die/den betreffen-

den Lehrer*in. 

 

Weiterhin sind Öffnungsmaßnahmen für weitere schulische Angebote (z.B. 

Frühförderung) unbenommen einer späteren Neuregelung nicht vorgesehen. 

 

Wir informieren Sie, sobald sich bzgl. dieser Rechtslage eine Veränderung darstellt. 

 

Informationen hierzu erhalten Sie immer auch auf unserer Homepage unter www.jo-

hanniterschule-duisburg.de und auf der Homepage des Ministeriums für Schule und 

Bildung NRW unter www.schulministerium.nrw.de. 

 

 

Ich bedanke mich herzlich für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen weiterhin gute Ge-

sundheit! 

 

Gez 

Walter Röhrig 

Schulleiter 

 

 

 

 


